
1. Welcher Gegenstand ist versichert?
Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichneteGegenstand, soweit dieser ausschließlich zu privatenZwecken genutzt wird.
Weitere Voraussetzung ist, dass der Gegenstand Ihr Ei-gentum ist oder von Ihnen unter Eigentumsvorbehaltgekauft wurde

2. Welche Schäden sind versichert (Versicherungs-fall)?
Wir ersetzen Ihren Gegenstand, wenn er weltweit durchein unvorhergesehenes Ereignis zerstört oder beschä-digt wird. Gleiches gilt, wenn er durch Diebstahl oderRaub abhanden kommt.

3. Welche Schäden sind nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht für:

3.1 Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.
3.2 Schäden, wenn der Gegenstand durch Verlieren, Ste-hen- oder Liegenlassen abhanden kommt.
3.3 Schäden, die durch eine gebrauchsbedingte Abnutzung,Verschleiß oder durch allmähliche Einwirkung (z.B.Feuchtigkeit, Schimmel, Hitze) entstehen.
3.4 Schäden, wenn der Gegenstand nicht bestimmungsge-mäß oder nicht nach den Vorgaben des Herstellers ver-wendet oder gereinigt wird.
3.5 Schäden, die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfähig-keit des Gegenstandes beeinträchtigen (z.B. Kratzer,Schrammen, Lack- oder ähnliche Schönheitsschäden).
3.6 Schäden an oder durch Software bzw. Datenträger, diedurch Computerviren oder Programmierungsfehler ent-stehen.
3.7 Schäden, für die der Hersteller oder der Lieferant ge-setzlich oder vertraglich haftet (z.B. nach Gewährleis-tungs- oder Garantiebestimmungen).
3.8 Schäden durch Material-, Konstruktions- und Fabrikati-onsfehler.
3.9 Fehler und Mängel, welche bei Abschluss der Versiche-rung bestanden haben und Ihnen bekannt waren.
3.10 Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkrieg,Revolution, Rebellion, Aufstand oder Verfügung von ho-her Hand (z.B. Beschlagnahme oder Verstaatlichung)oder durch Kernenergie.
4. Welche Entschädigung und Kostenerstattung erhal-te ich?
4.1 Für Ihren Gegenstand bilden wir aus dem angegebenenAnschaffungspreis die Versicherungssumme. Die fürdas jeweilige Versicherungsjahr geltende Versiche-rungssumme steht in Ihrem Versicherungsschein.

Diese Versicherungssumme ist Grundlage für die Be-rechnung der Entschädigung. Wenn der im Versiche-rungsschein genannte Gegenstand zerstört wird oderabhanden kommt, zahlen wir die zum Schadenszeit-punkt geltende Versicherungssumme.Wird dieser Gegenstand beschädigt, ersetzen wir dieReparaturkosten zuzüglich einer Wertminderung, diedie Reparatur nicht ausgleichen kann. Höchstens zah-len wir jedoch die jeweilige Versicherungssumme. Rest-werte werden angerechnet.
4.2 Im Versicherungsfall ersetzen wir neben dem Sach-schaden zusätzlich verschiedene notwendige Kosten,die Ihnen durch den versicherten Schaden tatsächlichentstanden sind.Bis zur Höhe der im Versicherungsschein genanntenVersicherungssumme zahlen wir Kosten, um einenSchaden abzuwenden, zu mindern oder festzustellen.Weiterhin zahlen wir alle notwendigen Kosten, die zurEntsorgung oder Neubeschaffung (z.B. Fahrtkosten fürden öffentlichen Personennahverkehr) des versichertenGegenstandes anfallen.
4.3 Sie haben den Nachweis über die angefallenen Kostenzu erbringen (z.B. Originalrechnung).
4.4 Sie erhalten unsere Entschädigung und Kostenerstat-tung innerhalb von 2 Wochen, nachdem unsere Leis-tungspflicht und die Höhe des Schadens feststehen.Einen Monat nachdem Sie uns den Schaden mitgeteilthaben, können Sie von uns eine Abschlagszahlung ver-langen. Wir zahlen Ihnen dann den Betrag, den wir nachder Sachlage mindestens zahlen müssen. Sie können 6% Zinsen pro Jahr verlangen, wenn wir die Entschädi-gung nicht innerhalb eines Monats gezahlt haben, nach-dem Sie uns den Schaden angezeigt haben. Wenn esrechtliche Gründe gibt, zahlen wir Ihnen auch einen hö-heren Zins. Die Zinsen werden zusammen mit der Ent-schädigung fällig.

Wir können die Zahlung aufschieben, wenn Zweifel da-ran bestehen, dass Sie berechtigt sind, die Entschädi-gung zu empfangen. Gleiches gilt, wenn wegen des Ver-sicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtlichesVerfahren läuft.Der Lauf der Fristen ist gehemmt, so lange durch IhrVerschulden die Entschädigung nicht ermittelt oder nichtgezahlt werden kann.
5. Wann erhalte ich keine Entschädigung und Kosten-erstattung?
5.1 Wenn Sie uns arglistig über Tatsachen getäuscht ha-ben, die wir benötigen, um den Grund und die Höhe desSchadens zu ermitteln, sind wir leistungsfrei. Dies giltauch, wenn Sie versucht haben, uns zu täuschen.Die Arglist gilt als bewiesen, wenn die Täuschung durchein rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder Be-trugsversuches festgestellt wurde.
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5.2 Soweit eine andere Versicherung (z.B. Hausratversi-cherung) besteht, werden die dort versicherten Gefah-ren durch die Gegenstandsversicherung bis zur Höheder anderen Versicherung nicht gedeckt. Wenn wir Sieauffordern, müssen Sie uns alle Informationen geben,die Ihnen über die andere Versicherung bekannt sind.
6. Was passiert mit der Entschädigung bei einem wie-der aufgefundenen Gegenstand?
6.1 Wenn Sie erfahren, wo der abhanden gekommene Ge-genstand ist, müssen Sie uns unverzüglich in Textform(z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) informieren.
6.2 Erhalten Sie den abhanden gekommenen Gegenstandzurück, haben Sie ein Wahlrecht. Sie können die aus-gezahlte Entschädigung behalten und überlassen unsinnerhalb von 2 Wochen den wieder aufgefundene Ge-genstand. Oder Sie zahlen die erhaltene Entschädigungzurück und behalten den wieder aufgefundenen Gegen-stand.
7. Welche Anzeigepflichten habe ich bei Vertragsab-schluss?

Stellen wir in Textform Fragen zu Ihnen bekannten ge-fahrerheblichen Umständen, müssen Sie uns diese biszur Abgabe Ihrer Vertragserklärung in Textform (z.B. perBrief, Fax oder E-Mail) anzeigen. Die Anzeige mussrichtig und vollständig sein.
8. Welche Folgen hat eine Verletzung der vorvertragli-chen Anzeigepflicht?
8.1 Sind Ihre Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-den unrichtig oder unvollständig, können wir vom Ver-trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen,weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt zu ha-ben.

Verletzen Sie die Anzeigepflicht grob fahrlässig, bestehtauch dann kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen,dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-gen, geschlossen hätten.
Treten wir vom Vertrag zurück, besteht kein Versiche-rungsschutz.Treten wir erst nach Einritt des Versicherungsfalles vomVertrag zurück, besteht unsere Leistungspflicht fort,wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder un-richtig angezeigte Umstand für den Eintritt des Versi-cherungsfalles bzw. für die Feststellung oder den Um-fang der Leistung nicht ursächlich war.
Wir müssen nicht leisten, wenn Sie die Anzeigepflichtarglistig verletzt haben.

8.2 Verletzen Sie die Anzeigepflicht weder vorsätzlich nochgrob fahrlässig, können wir den Vertrag unter Einhaltungeiner Frist von einem Monat kündigen. Dies gilt nicht,wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch beiKenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auchzu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
8.3 Die Rechte nach den Ziffern 8.1 bis 8.2 stehen uns nurdann zu, wenn wir sie innerhalb eines Monats schriftlichgeltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zudem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntniserlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wirdie Umstände anzugeben, auf die sich unsere Erklärungstützt. Wir dürfen nachträglich weitere Umstände zurBegründung angeben, sofern für diese die Frist von ei-nem Monat nicht verstrichen ist. Außerdem müssen wirSie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

8.4 Unsere Rechte nach den Ziffern 8.1 bis 8.3 sind jeweilsdann ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigtengefahrerheblichen Umstand oder die unrichtige Anzeigekannten.Mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss erlö-schen unsere Rechte nach den Ziffern 8.1 bis 8.3. Diesgilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieserFrist eingetreten sind.
Die Frist beläuft sich auf 10 Jahre, wenn Sie die Anzei-gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

9. Welche Obliegenheiten (Mitwirkungspflichten) habeich im Versicherungsfall?
9.1 Sie müssen uns über jeden Versicherungsfall unverzüg-lich informieren.
9.2 Sie müssen den Schaden soweit möglich abwendenoder mindern. Hierzu müssen Sie unsere Weisungeneinholen. Diese sind zu befolgen, soweit dies für Sie zu-mutbar ist.
9.3 Schäden durch Diebstahl, Sachbeschädigung oderRaub und sonstige strafbare Handlungen müssen Sieunverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzei-gen.
9.4 Sie müssen uns, soweit möglich, jede Untersuchungüber Ursache und Höhe des Schadens und über denUmfang der Entschädigungspflicht gestatten. Sie müs-sen uns hierzu jede Auskunft erteilen und die angefor-derten Belege zur Verfügung stellen. Ferner sind Sie,soweit zumutbar, verpflichtet, uns Auskünfte zu Scha-denverursachern zu erteilen. Wir können verlangen,dass Sie uns die Auskünfte in Textform (z.B. per Brief,Fax oder E-Mail) erteilen.
9.5 Sie müssen die Schadenstelle möglichst so lange un-verändert lassen, bis diese durch uns freigegeben wor-den ist. Sind Veränderungen unumgänglich, müssen Siezumindest den beschädigten Gegenstand zu einer Be-sichtigung durch uns aufbewahren.
10. Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegenhei-ten?
10.1 Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie diegenannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen.
10.2 Verletzten Sie die Obliegenheiten grob fahrlässig, sosind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwe-re Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zukürzen. Liegt der Schaden in seiner Gesamthöhe nichtüber 10.000 Euro, verzichten wir jedoch auf unserRecht, die Entschädigung zu kürzen. Beträgt die Scha-denhöhe mehr als 10.000 Euro, wenden wir das Rechtzur Kürzung der Entschädigung auf die Gesamtscha-denhöhe an, also nicht nur auf den über 10.000 Eurohinausgehenden Betrag.
10.3 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfallsbestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit,kann der Versicherungsschutz vollständig oder teilweiseentfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass wir Sie mit ei-ner gesonderten Mitteilung in Textform (z.B. per Brief,Fax oder E-Mail) auf diese Folge hingewiesen haben.
10.4 Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sienachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung wederfür den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-falls noch für die Feststellung oder den Umfang unsererLeistung ursächlich war. Dies gilt nicht bei Arglist.



11. Was muss ich bei meiner Beitragszahlung beach-ten?
11.1 Den Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Ablauf von14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins zah-len. Allerdings nicht vor dem im Versicherungsscheingenannten Beginn Ihrer Versicherung.

Mögliche Folgen bei einer verspäteten Zahlung:Zahlen Sie zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt derVersicherungsschutz erst dann. Wir können vom Ver-trag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist.Beides gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zuvertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-lung des Beitrags eintreten, haben Sie keinen Versiche-rungsschutz. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch einen auf-fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die be-schriebenen Rechtsfolgen aufmerksam gemacht haben.
Können wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschuldennicht abbuchen, gilt: Die Zahlung ist noch rechtzeitig,wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-benen Zahlungsaufforderung erfolgt.

11.4 Sind monatliche, viertel- oder halbjährige Beiträge ver-einbart und kommen Sie mit der Zahlung eines Beitragsin Verzug, wird der noch ausstehende Beitrag sofort fäl-lig. Wir können dann für die Zukunft auch eine jährlicheBeitragszahlung verlangen.
12. Wie lange läuft mein Vertrag und wann kann ich ihnbeenden?
12.1 Der Vertrag ist zunächst für ein Jahr geschlossen. Erverlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn Sieoder wir ihn nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ab-lauf der vereinbarten Vertragslaufzeit oder zum Ablaufdes folgenden Versicherungsjahres kündigen. EineKündigung ist fristgerecht, wenn sie uns 3 Monate vordem jeweiligen Ablauf zugegangen ist.Ihr Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,mit dem Erreichen der höchstmöglichen Vertragslauf-zeit. Diese finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.
12.2 Ist der Versicherungsfall eingetreten, können Sie oderwir den Vertrag kündigen, wenn wir eine Entschädigunggeleistet oder abgelehnt haben. In diesen Fällen mussIhnen bzw. uns die Kündigung in Textform (z.B. perBrief, Fax oder E-Mail) spätestens einen Monat nachAuszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-gangen sein. Kündigen Sie, wird die Kündigung sofortnach Zugang bei uns wirksam. Sie können aber bestim-men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunktwirksam wird - spätestens jedoch zum Ende der laufen-den Versicherungsjahres. Kündigen wir, wird die Kündi-gung einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam.
12.3 Wenn der im Versicherungsschein genannte Gegen-stand zerstört wird oder abhandenkommt endet IhreVersicherung. In diesen Fällen steht uns der Beitrag an-teilig für die Zeit zu, in der Versicherungsschutz bestan-den hat.
12.4 Der Vertrag endet, wenn Sie keinen Wohnsitz mehr in-nerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben.
12.5 Der Vertrag endet auch mit Ihrem Tod.
13. Was ist zu beachten wenn ich meinen Gegenstandveräußere?

Der Versicherungsschutz endet mit dem Tag, an demSie den Gegenstand verkaufen oder anderweitig veräu-ßern (z.B. tauschen oder verschenken). Dies müssenSie uns unverzüglich in Textform (z.B. per Brief, Fax

oder E-Mail) mitteilen. Der Versicherungsvertrag gehtnicht auf den Erwerber oder den Beschenkten über.
14. Was ist, wenn ich überversichert bin?

Sie sind überversichert, wenn die Versicherungssummeerheblich höher ist als der Wiederbeschaffungswert Ih-res Gegenstandes. Sie oder wir können dann verlangen,dass die Versicherungssumme unverzüglich dem tat-sächlichen Wert angepasst wird. Den Beitrag setzen wirmit sofortiger Wirkung entsprechend herab.Schließen Sie den Vertrag in der Absicht, sich aus derÜberversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvor-teil zu verschaffen, so ist der Vertrag ab Beginn nichtig.
15. Was gilt bei einer Mehrfachversicherung?
15.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn eine versi-cherte Sache gegen dieselbe Gefahr in mehreren Ver-sicherungsverträgen versichert ist. Eine Mehrfachversi-cherung liegt auch vor, wenn aus anderen Gründen dieSumme der Entschädigungen, die aufgrund jedes ein-zelnen Vertrages ohne Bestehen der anderen Versiche-rungen zu zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt.Bei einer Mehrfachversicherung müssen die Versichererals Gesamtschuldner für den Betrag aufkommen, denjeder nach seinem Vertrag zahlen müsste. Sie könnenaber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des Ihnenentstandenen Schadens verlangen. Dies gilt auch, wenndie Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
15.2 Erhalten Sie aus anderen Versicherungsverträgen eineEntschädigung für denselben Schaden, so ermäßigtsich der Anspruch aus diesem Vertrag. Die Entschädi-gung aus allen Verträgen ist dann insgesamt nicht hö-her, als wenn der Gesamtbetrag nur über den vorlie-genden Vertrag gedeckt wäre.
15.3 Ist es ohne Ihr Wissen zur Mehrfachversicherung ge-kommen, können Sie die Aufhebung des später ge-schlossenen Vertrages verlangen. Sie können auch ver-langen, dass die Versicherungssumme unter verhältnis-mäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag he-rabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherungnicht gedeckt ist. Wir heben den Vertrag auf oder setzenihn herab ab dem Zeitpunkt, zu dem uns Ihre Erklärungzugeht. Haben Sie von der MehrfachversicherungKenntnis erlangt, können Sie nur innerhalb eines Mo-nats die Vertragsaufhebung bzw. die Herabsetzung derVersicherungssumme und Anpassung des Beitrags ver-langen.
15.4 Eine Mehrfachversicherung kann auch entstehen, wennnach Abschluss der mehreren Versicherungsverträgeder Versicherungswert der versicherten Sache gesun-ken ist. In diesem Fall können Sie eine anteilige Herab-setzung der Versicherungssummen und des Beitragsverlangen. Dafür ist Voraussetzung, dass die mehrerenVerträge zu gleicher Zeit oder im Einvernehmen mit denVersicherern abgeschlossen wurden.
15.5 Im Fall der Mehrfachversicherung ist jeder Vertrag, denSie in der Absicht schließen, sich einen rechtswidrigenVermögensvorteil zu verschaffen, nichtig. Der Beitragsteht uns bis zu dem Zeitpunkt zu, in dem wir von denUmständen, die zur Nichtigkeit führen, erfahren.
16. Wann verjähren Ansprüche aus meiner Versiche-rung?

Die Ansprüche verjähren in 3 Jahren, wobei sich dieFristberechnung nach den Vorschriften des Bürgerli-chen Gesetzbuches richtet. Wurde ein Anspruch bei unsangemeldet, ist die Verjährung von der Anmeldung biszu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entschei-



dung Ihnen in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail)zugeht.
17. Anzuwendendes Recht und zuständiges Gericht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Wenn Sie et-was gerichtlich mit uns klären möchten, können Sie IhreKlage an folgende Gerichtsstände richten: unseren Fir-mensitz oder den Sitz der für Ihren Versicherungsver-trag zuständigen Niederlassung, das Gericht IhresWohnsitzes zum Zeitpunkt der Klageerhebung bzw. Ih-

res gewöhnlichen Aufenthaltsorts. Haben wir etwas mitIhnen gerichtlich zu klären, ist das Gericht an IhremWohnsitz bzw. Ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu-ständig.
Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalbder Europäischen Union, Islands, Norwegens oder derSchweiz bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeitnach unserem Sitz oder unserer für den Versicherungs-vertrag zuständigen Niederlassung.
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